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Verordnung 
vom 27. August 2024 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber der 
Demokratischen Republik Kongo 

Aufgrund von Art. 2 und 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 
über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 
Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Juni 2017, LGBl. 2017 Nr. 203, 
und unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schwei-
zerischen Rechtsvorschriften sowie des Beschlusses (GASP) 2024/2064 
des Rates der Europäischen Union vom 26. Juli 2024 verordnet die Regie-
rung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 21. Juni 2005 über Massnahmen gegenüber der 
Demokratischen Republik Kongo, LGBl. 2005 Nr. 116, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Anhang 2 Bst. A Ziff. 25 bis 33 

 Name Angaben zur Identität Gründe 
25. Benjamin 

MBONIMPA 
Funktion/Rang:  
Exekutivsekretär der 
Bewegung des 
23. März/kongolesi-
sche Revolutionsarmee 
(M23/ARC), Aufseher 
des ständigen Sekreta-
riats der Alliance 
Fleuve Congo 
Geschlecht: männlich 

Benjamin Mbonimpa beklei-
det als Exekutivsekretär eine 
Führungsposition in der 
M23/ARC, einer nichtstaat-
lichen bewaffneten Gruppe, 
die im Osten der DRK ope-
riert. 
Die M23/ARC ist für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität 
und der Unsicherheit in der 
DRK verantwortlich, insbe-
sondere durch Aufstachelung 
zu Gewalt. Darüber hinaus 
ist sie für schwere Menschen-
rechtsverletzungen, darunter 
Tötungen von Zivilpersonen, 
gegen diese gerichtete An-
griffe und sexuelle Gewalt, 
verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungs-
position in der M23/ARC 
ist Benjamin Mbonimpa da-
her an der Planung, Steue-
rung oder Begehung von 
Handlungen in der DRK be-
teiligt, die schwere Men-
schenrechtsverletzungen 
oder -übergriffe darstellen. 
Er ist auch verantwortlich 
für die Aufrechterhaltung 
des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Un-
sicherheit in der DRK. 

26. Justin Gacheri 
MUSANGA 

alias Gaceri 
MUSANGA, CS 
BRAVO SIERRA, 
BRAVO THREE 
Funktion/Rang: Briga-
degeneral der Bewe-
gung des 23. 

Justin Gacheri Musanga be-
kleidet als Brigadegeneral 
eine Führungsposition in der 
M23/ARC, einer nichtstaat-
lichen bewaffneten Gruppe, 
die im Osten der DRK ope-
riert. 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
März/kongolesische 
Revolutionsarmee 
(M23/ARC) 
Geburtsort: Masisi, 
DRK 
Geschlecht: männlich 
Vater: Erasto 
NTIBATURANA 
(traditioneller Anfüh-
rer der Hutu in 
BUSUMBA) 

Die M23/ARC ist für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität 
und der Unsicherheit in der 
DRK verantwortlich, insbe-
sondere durch Aufstachelung 
zu Gewalt. Darüber hinaus 
ist sie für schwere Menschen-
rechtsverletzungen, darunter 
Tötungen von Zivilpersonen, 
gegen diese gerichtete An-
griffe und sexuelle Gewalt 
sowie die Rekrutierung von 
Kindern, verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungs-
position in der M23/ARC 
ist Justin Gacheri Musanga 
daher an der Planung, Steue-
rung oder Begehung von 
Handlungen in der DRK be-
teiligt, die schwere Men-
schenrechtsverletzungen 
oder -übergriffe darstellen. 
Er ist auch verantwortlich 
für die Aufrechterhaltung des 
bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsi-
cherheit in der DRK. 

27. Pierre Celestin 
RURAKABIJE 

alias Guillaume 
NGABO, Bagdad, 
Simba Guillaume, 
Samba Guillaume, 
Ngabo Simba, Lieu-
tenant-Colonel 
Funktion/Rang: Stell-
vertretender Befehlsha-
ber der Einheit ‚Com-
mando de recherche et 
d’action en profondeur‘ 
(CRAP) der Forces Dé-
mocratiques pour la 
Libération du 
Rwanda/Forces 

Pierre Celestin Rurakabije 
bekleidet als stellvertreten-
der Befehlshaber eine Füh-
rungsposition bei den De-
mokratischen Kräften zur 
Befreiung Ruandas - Forces 
Combattantes Abacunguzi 
(FDLR-FOCA), einer im 
Osten der DRK operieren-
den nichtstaatlichen bewaff-
neten Gruppe. Er ist insbe-
sondere stellvertretender 
Befehlshaber der Einheit 
‚Commando de recherche et 
d’action en profondeur‘ 
(CRAP) der FDLR-FOCA, 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
Combattantes Aba-
cunguzi (FDLR-FOCA) 
Staatsangehörigkeit: 
Ruanda 
Geschlecht: männlich 

die als Kommandoeinheit 
und Nachrichtendienst der 
bewaffneten Gruppe gilt. 
Die FDLR-FOCA ist eine 
bewaffnete Gruppe, die sich 
grösstenteils aus Hutu zu-
sammensetzt; einige ihrer 
Anführer waren am Völker-
mord von 1994 in Ruanda 
beteiligt. Die FDLR-FOCA, 
einschliesslich der CRAP-
Einheit, trägt zu dem be-
waffneten Konflikt, der In-
stabilität und der Unsicher-
heit in der DRK bei, insbe-
sondere durch Gewalt und 
schwere Menschenrechts-
verletzungen, darunter An-
griffe auf Zivilpersonen, Tö-
tungen, Gewalt gegen Kin-
der, Vergewaltigungen und 
andere sexuelle Gewalttaten. 
Aufgrund seiner Führungs-
position in den FDLR ist 
Pierre Celestin Rurakabije 
daher an der Planung, Steue-
rung oder Begehung von 
Handlungen in der DRK be-
teiligt, die schwere Men-
schenrechtsverletzungen 
oder -übergriffe darstellen. 
Er ist auch verantwortlich 
für die Aufrechterhaltung des 
bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsi-
cherheit in der DRK. 

28. Gustave 
KUBWAYO 

alias Sirkoof, Surkoof, 
Sirkoff, Surcouf,  
Surcoff, Surcof, 
Surkouf, Syrkoff, 
Modeste, Slycove, 
Colonel 
Funktion/Rang: Be-
fehlshaber der Einheit 

Gustave Kubwayo bekleidet 
als Befehlshaber eine Füh-
rungsposition bei den Demo-
kratischen Kräften zur Be-
freiung Ruandas - Forces 
Combattantes Abacunguzi 
(FDLR-FOCA), einer im 
Osten der DRK operieren-
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
‚Commando de recher-
che et d’action en pro-
fondeur‘ (CRAP) der 
Forces Démocratiques 
pour la Libération du 
Rwanda/Forces Com-
battantes Abacunguzi 
(FDLR-FOCA) 
Geburtsort: Gemeinde 
Karago, Präfektur  
Gisenyi, Ruanda; oder 
Distrikt Nyabihu, 
Provinz West, Ruanda 
Staatsangehörigkeit: 
Ruanda 
Geschlecht: männlich 

den bewaffneten Gruppe. Er 
leitet die Sondereinheit 
‚Commando de recherche et 
d’action en profondeur‘ 
(CRAP) der FDLR-FOCA, 
die als Kommandoeinheit 
und Nachrichtendienst der 
bewaffneten Gruppe gilt. 
Die FDLR-FOCA ist eine 
bewaffnete Gruppe, die sich 
grösstenteils aus Hutu zu-
sammensetzt; einige ihrer 
Anführer waren am Völker-
mord von 1994 in Ruanda 
beteiligt. Die Kämpfer der 
FDLR-FOCA, einschliess-
lich der CRAP-Einheit, ha-
ben Vergewaltigungen und 
andere sexuelle Gewalttaten 
begangen sowie Zivilperso-
nen getötet. Die FDLR-
FOCA ist systematisch an 
Entführungen zur Erpres-
sung von Lösegeld, willkür-
lichen Inhaftierungen, Hin-
richtungen von Zivilperso-
nen und der Rekrutierung 
von Kindersoldaten betei-
ligt. Die bewaffnete Gruppe 
ist auch am illegalen Holz-
einschlag, der Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen wie 
Holzkohle und der Eintrei-
bung illegaler Steuern an 
Kontrollstellen beteiligt. 
Aufgrund seiner Position als 
Befehlshaber der CRAP-
Einheit ist Gustave Kub-
wayo an der Begehung von 
Handlungen in der DRK 
beteiligt, die schwere Men-
schenrechtsverletzungen 
oder -übergriffe darstellen. 
Er ist auch verantwortlich 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
für die Aufrechterhaltung des 
bewaffneten Konflikts in der 
DRK. 

29. Jean Claude 
HABYARIMANA 
MBITSE 

alias Jules 
MULUMBA,  
Habyarimana  
Mbitshemunda 
Funktion/Rang: Spre-
cher des ‚Collectif des 
mouvements pour le 
changement/Forces de 
défense du peuple‘ 
(CMC-FDP), Sprecher 
und Verbindungsbe-
amter der VDP 
Geburtsort: Rugari 
Groupement, Territo-
rium Rutshuru, Pro-
vinz Nord-Kivu, DRK 
Anschrift: Bujumbura, 
Burundi 
Staatsangehörigkeit: 
kongolesisch 
Geschlecht: männlich 

Jean Claude Habyarimana 
Mbitse bekleidet als Spre-
cher eine Führungsposition 
im ‚Collectif des mouve-
ments pour le change-
ment/Forces de défense du 
peuple‘ (CMC-FDP), einer 
im Osten der DRK operie-
renden nichtstaatlichen be-
waffneten Gruppe. Darüber 
hinaus hat Jean Claude Ha-
byarimana Mbitse als Spre-
cher und Verbindungsbeam-
ter eine Führungsposition 
bei den sogenannten ‚Waza-
lendo‘ bzw. den ‚Volon-
taires pour la Défense de la 
Patrie‘ (VDP), einer Koali-
tion von im Osten der DRK 
operierenden nichtstaatli-
chen bewaffneten Gruppen, 
die gegen die Koalition der 
M23/RDF/AFC kämpft, 
inne. 
Das CMC-FDP und die 
VDP sind für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Un-
sicherheit in der Demokrati-
schen Republik Kongo 
(DRK) verantwortlich, ins-
besondere durch Aufstache-
lung zu Gewalt. Insbeson-
dere haben die Kämpfer des 
CMC-FDP und der VDP 
schwere Menschenrechts-
verletzungen und -verstösse 
gegen Zivilpersonen began-
gen. Zum Beispiel sind 
Kämpfer der VDP systema-
tisch an Entführungen zur 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
Erpressung von Lösegeld, 
Folterungen, Vergewalti-
gungen, willkürlichen In-
haftierungen und Hinrich-
tungen von Zivilpersonen 
und der Rekrutierung von 
Kindersoldaten beteiligt. 
Aufgrund seiner Führungs-
position im CMC-FDP und 
bei den VDP ist Jean Claude 
Habyarimana Mbitse daher 
an der Planung, Steuerung 
oder Begehung von Hand-
lungen in der DRK beteiligt, 
die schwere Menschenrechts-
verletzungen oder -über-
griffe darstellen. Er ist auch 
verantwortlich für die Auf-
rechterhaltung des bewaff-
neten Konflikts, der Instabi-
lität und der Unsicherheit in 
der DRK. 

30. Dominique 
KAMANZI 
NDARURUTSE 

alias Domi, 
Dominique 
NDARURUTSE,  
Général, Dominique 
NDARUHUTSE 
Funktion/Rang: Be-
fehlshaber des ‚Collec-
tif des mouvements 
pour le changement-
Forces de défense du 
peuple‘ (CMC-FDP) 
Geburtsdatum: 1982 
Geburtsort: Kashavu, 
Bukombo Groupe-
ment, Territorium 
Rutshuru, Provinz 
Nord-Kivu, DRK 
Staatsangehörigkeit: 
kongolesisch 
Geschlecht: männlich 

Dominique Kamanzi Nda-
rurutse ist ein Befehlshaber 
des ‚Collectif des mouve-
ments pour le changement-
Forces de défense du peuple‘ 
(CMC-FDP), einer bewaff-
neten Gruppe, die im Osten 
der DRK aktiv und Teil der 
sogenannten Koalition 
‚Wazalendo‘ bzw. ‚Volon-
taires pour la Défense de la 
Patrie‘ (VDP) ist, die sich 
wiederum aus den kongolesi-
schen Streitkräften (FARDC) 
und mehreren anderen be-
waffneten Gruppen zusam-
mensetzt. Diese Koalition 
bekämpft die Koalition zwi-
schen der Bewegung des 
23. März/kongolesische Re-
volutionsarmee (M23/ARC) 
und der ‚Alliance Fleuve 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
Congo‘ (AFC) im Osten der 
DRK und war an Menschen-
rechtsverletzungen beteiligt. 
Das CMC-FDP und die 
VDP sind für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Un-
sicherheit in der DRK ver-
antwortlich, insbesondere 
durch Aufstachelung zu Ge-
walt. Insbesondere haben 
die Kämpfer des CMC-FDP 
und der VDP schwere Men-
schenrechtsverletzungen 
und -verstösse gegen Zivil-
personen begangen. Zum 
Beispiel sind Kämpfer der 
VDP systematisch an Ent-
führungen zur Erpressung 
von Lösegeld, Folterungen, 
Vergewaltigungen, willkür-
lichen Inhaftierungen und 
Hinrichtungen von Zivil-
personen und der Rekrutie-
rung von Kindersoldaten 
beteiligt. 
Als ein Befehlshaber des 
CMC-FDP übt er dessen 
militärische Führung aus 
und ist daher an der Bege-
hung von Handlungen in 
der DRK beteiligt, die 
schwere Menschenrechts-
verletzungen oder -über-
griffe darstellen. Als ein An-
führer des CMC-FDP ist er 
auch verantwortlich für die 
Aufrechterhaltung des be-
waffneten Konflikts, der In-
stabilität und der Unsicher-
heit in der DRK. 

31. Amigo 
KIBIRIGE 

alias Kibirige Muham-
mand, Mzee Amigo, 
Simba Amigo, Marine 

Amigo Kibirige ist ein Be-
fehlshaber der Alliierten De-
mokratischen Kräfte (ADF). 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
Funktion/Rang: Be-
fehlshaber der Alliier-
ten Demokratischen 
Kräfte 
Geburtsdatum: 1975 
bis 1979 
Geburtsort: Masaka, 
Uganda 
Staatsangehörigkeit: 
ugandisch 
Geschlecht: männlich 

Bei den ADF handelt es sich 
um eine nichtstaatliche be-
waffnete Gruppe, die in 
Uganda und im Osten der 
DRK operiert. Amigo Kibi-
rige wurde als einer der 
wichtigsten in Mwalika ope-
rierenden Befehlshaber der 
ADF identifiziert. 
Die ADF sind für die Fort-
dauer des bewaffneten Kon-
flikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der 
DRK (insbesondere in den 
Provinzen Ituri und Nord-
Kivu) verantwortlich, etwa 
durch Angriffe auf Zivilper-
sonen. Darüber hinaus ist sie 
für schwere Menschenrechts-
verletzungen, darunter An-
griffe auf Zivilpersonen, Tö-
tungen und Entführungen, 
verantwortlich. 
Aufgrund seiner hochrangi-
gen Führungsposition als 
Befehlshaber der ADF ist 
Amigo Kibirige an der Pla-
nung, Steuerung oder Bege-
hung von Handlungen in 
der DRK beteiligt, die 
schwere Menschenrechts-
verletzungen oder -über-
griffe darstellen. Er ist auch 
verantwortlich für die Auf-
rechterhaltung des bewaff-
neten Konflikts, der Instabi-
lität und der Unsicherheit in 
der DRK. 

32. Augustin 
MIGABO 

Funktion/Rang: 
Oberst, stellvertreten-
der Befehlshaber des 
Sondereinsatzkom-
mandos der Streit-
kräfte Ruandas (RDF) 

Oberst Augustin Migabo 
bekleidet als stellvertreten-
der Befehlshaber eine Füh-
rungsposition im Sonderein-
satzkommando der Streit-
kräfte Ruandas (RDF), das 



10 

 Name Angaben zur Identität Gründe 
Geburtsdatum: März 
1968 
Geburtsort: Burundi 
Staatsangehörigkeit: 
ruandisch 
Militärdienstnummer: 
1574 
Geschlecht: männlich 

seit Mai 2022 in der DRK, 
insbesondere in der Region 
Nord-Kivu, im Einsatz ist. 
Ziel der Präsenz der RDF in 
der DRK ist es, die Operati-
onen der Bewegung 
23. März/kongolesischen 
Revolutionsarmee 
(M23/ARC), einer im Osten 
der DRK operierenden 
nichtstaatlichen bewaffne-
ten Gruppe, durch die Be-
reitstellung von Soldaten 
und Ausrüstung zu unter-
stützen. 
Die Präsenz der RDF in der 
DRK stellt eine Verletzung 
der territorialen Unver-
sehrtheit der DRK dar. Sie 
ist auch für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Un-
sicherheit in der Region so-
wie die schweren Menschen-
rechtsverletzungen und -ver-
stösse, die von Mitgliedern 
der M23/ARC begangen 
werden, verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungs-
position innerhalb der RDF-
Truppen in der DRK ist Au-
gustin Migabo für die Auf-
rechterhaltung des bewaff-
neten Konflikts, der Instabi-
lität und der Unsicherheit in 
der DRK verantwortlich. Er 
ist auch für die Unterstüt-
zung der bewaffneten 
Gruppe M23/ARC verant-
wortlich, die für die Fort-
dauer des bewaffneten Kon-
flikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der 
DRK verantwortlich ist, 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
insbesondere durch die Be-
reitstellung von Truppen 
und Ausrüstung. 

33. Corneille 
NANGAA 
YOBELUO 

Funktion/Rang: 
Gründer, Anführer 
und politischer Koor-
dinator der ‚Alliance 
Fleuve Congo‘ (AFC) 
Geburtsdatum: 
9.7.1970 
Geburtsort: Bagboya, 
Territorium Wamba, 
Provinz Haut-Uele, 
DRK 
Staatsangehörigkeit: 
kongolesisch 
Reisepass-Nr.: 
DP0000149, 
DP0003850 
Geschlecht: männlich 

Corneille Nangaa Yobeluo 
bekleidet eine Führungspo-
sition als Gründer, Anführer 
und politischer Koordinator 
der ‚Alliance Fleuve Congo‘ 
(AFC), einer im Osten der 
DRK operierenden poli-
tisch-militärischen Bewe-
gung, die offen mit mehre-
ren nichtstaatlichen bewaff-
neten Gruppen in Verbin-
dung steht, darunter die Be-
wegung des 23. März/kon-
golesische Revolutionsar-
mee (M23/ARC). 
Mehrere nichtstaatliche be-
waffnete Gruppen, darunter 
die M23/ARC, haben den 
bewaffneten Konflikt, die 
Instabilität und die Unsi-
cherheit in der DRK mit der 
Unterstützung der AFC an-
gefacht. Durch die wieder-
holte öffentliche Forderung 
nach dem militärischen und 
gewaltsamen Sturz der kon-
golesischen Regierung sta-
chelt die AFC auch zu Ge-
walt auf. 
Aufgrund seiner Führungs-
position als Gründer, An-
führer und politischer Koor-
dinator der AFC ist Cor-
neille Nangaa Yobeluo da-
her für die Aufrechterhal-
tung des bewaffneten Kon-
flikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der 
DRK verantwortlich. Er ist 
auch für die Unterstützung 
der bewaffneten Gruppe 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
M23/ARC verantwortlich, 
die für die Fortdauer des be-
waffneten Konflikts, der In-
stabilität und der Unsicher-
heit in der DRK verantwort-
lich ist, insbesondere durch 
die Bildung einer Allianz 
und die enge Zusammenar-
beit mit der M23/ARC. 

Anhang 2 Bst. B 

B. Unternehmen und Organisationen 

 Name Angaben zur Identität Gründe 
1. Alliance Fleuve 

Congo (AFC) 
Datum der Gründung: 
15.12.2023 
Ort der Gründung: 
Kenia 

Die ‚Alliance Fleuve Congo‘ 
(AFC) ist eine im Osten der 
DRK operierende politisch-
militärische Bewegung, die 
offen mit mehreren nicht-
staatlichen bewaffneten 
Gruppen in Verbindung 
steht, darunter die Bewe-
gung 23. März/kongolesi-
sche Revolutionsarmee 
(M23/ARC). 
Mehrere nichtstaatliche be-
waffnete Gruppen, darunter 
die M23/ARC, haben den 
bewaffneten Konflikt, die 
Instabilität und die Unsi-
cherheit in der DRK mit der 
Unterstützung der AFC an-
gefacht. Durch die wieder-
holte öffentliche Forderung 
nach dem militärischen und 
gewaltsamen Sturz der kon-
golesischen Regierung sta-
chelt die AFC auch zu Ge-
walt auf. 
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 Name Angaben zur Identität Gründe 
Die AFC ist daher für die 
Aufrechterhaltung des be-
waffneten Konflikts, der In-
stabilität und der Unsicher-
heit in der DRK verantwort-
lich. Die AFC ist auch für 
die Unterstützung der be-
waffneten Gruppe M23/ARC 
verantwortlich, die für die 
Fortdauer des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität 
und der Unsicherheit in der 
DRK verantwortlich ist, ins-
besondere durch die Bildung 
einer Allianz und die enge 
Zusammenarbeit mit der 
M23/ARC. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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